Absender

Anschrift











Ort, Datum

Novellierung des Gentechnik-Gesetzes 

Sehr geehrte....,

ich bewirtschafte einen Bioland-Betrieb und betrachte die Entwicklung in Sachen Agro-Gentechnik und die angekündigte Aufweichung des Gentechnikgesetzes mit größter Sorge.

Es war nicht einfach, uns einen Markt für ökologische Lebensmittel zu erschließen. Unser Erfolg am Markt basiert auch darauf, dass wir unseren Kunden bislang garantieren können, dass unsere Lebensmittel ohne Gentechnik hergestellt werden. Dazu bin ich als Erzeuger ökologischer Lebensmittel auch gesetzlich durch die EG-Ökoverordnung verpflichtet.

Das Ende Februar (28.02.07) vom Bundeskabinett beschlossene Eckpunktepapier zur Novellierung des Gentechnikrechtes sieht wesentliche Aufweichungen des bestehenden Schutzniveaus einer GVO-freien Landwirtschaft vor. Dies betrifft vor allem vier Bereiche, zu denen ich Sie um Antwort bitten möchte: 

Unzureichende Haftung: Unsere Abnehmer verlangen gentechnikfreie Ware, um die Erwartungen ihrer Kunden erfüllen zu können. Laut EU-Richtlinie müssen Lebensmittel spätestens bei Überschreiten von 0,9 % GVO-Gehalt gekennzeichnet werden. Dieser Wert gilt für das Endprodukt und nur für unvermeidbare oder zufällige Kontaminationen. Er kann nicht für Rohstoffe gelten, da neben möglichen Kontaminationen in der Landwirtschaft im Produktionsprozess, bei Lagerung und Transport weitere GVO-Einträge wahrscheinlich sind. Ferner sind die GVO-Analyseverfahren sehr ungenau. Daher müssen die Rohstoffe aus der Landwirtschaft weitaus niedrigere Grenzwerte einhalten als oben genannt. Der Vermarktungsschaden tritt also deutlich unter 0,9 % GVO-Kontamination ein. Wie soll sicher gestellt werden, dass der Verursacher für Vermarktungsschäden einer GVO-Kontamination unter 0,9 % haftet? 

Analysekosten: Werden verstärkt gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut, ist zu erwarten, dass meine Abnehmer Zertifikate zum GVO-Status meiner Waren verlangen. Eine Analyse kostet ca. 150 bis 200 €. Wie soll sicher gestellt werden, dass diese Analysekosten, die durch den GVO-Anbau verursacht werden und für mich unvermeidbar sind, vom Verursacher übernommen werden?


Forschungsfreisetzungen: Wie das Beispiel des illegalen GV-Reis aus den USA zeigte, können Forschungsfreisetzungen zu erheblichen Verlusten für Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel führen. Wie wird in Deutschland sicher gestellt, dass solche GV-Konstrukte sich nicht unkontrolliert ausbreiten können? Wie wird eine umfassende Haftung auch in der Forschung sicher gestellt, ohne dass der Staat – wie nun geplant – in die Haftung eintritt. 

Erhalt des Standortregisters: Gemäß dem o.g. Eckpunkteentwurf soll der Zugang zum Standortregister auf die Gemarkung begrenzt werden. Stattdessen muss der öffentliche Zugang zum Register mit der flurstücksgenauen Angabe in seiner jetzigen Form erhalten bleiben. Weder trägt eine Geheimhaltung der Flächen zur Akzeptanz für die Agro-Gentechnik bei, noch ist es für Imker und Landwirte, die nicht direkt Nachbarn von Gentech-Flächen sind, zumutbar, in einem umständlichen bürokratischen Verfahren die Lage der Anbauorte zu erfragen. 

Der Lebensmittelmarkt ist ein Vertrauensmarkt. Wir setzen alles daran, dem Vertrauen unserer Kunden zu entsprechen. Dazu gehört eine Lebensmittelproduktion ohne Gentechnik. Wir möchten Sie daher eindringlich darum bitten, alles daran zu setzen, das Verursacherprinzip auch im Bereich Gentechnik umzusetzen. 

Der Markt für biologische Lebensmittel hat in Deutschland heute einen Umsatz von 4,5 Mrd. € erreicht. Die Bio-Branche beschäftigt über 160.000 Menschen. Dieser Markt wird zugunsten der Saatgutindustrie und einer geringen Anzahl von GVO-Anbauern ernsthaft gefährdet.

Sollte sich die Anwendung der Agro-Gentechnik in Deutschland weiter verbreiten, hätte dies auch zusätzlich gravierende Standortnachteile für Biobauern. Denn deutsche Bio-Verarbeiter und Handelsunternehmen würden künftig ihren Anbau von Bio-Rohwaren oder auch Fertigprodukten in „sichere“ Länder wie Österreich verlagern. 

Die Erzeugung gentechnikfreier Lebensmittel im Biolandbau wäre zukünftig nur noch mit immensen Kosten für vorsorgliche Schutzmaßnahmen (Analytik, Qualitätssicherung) möglich, die wir selbst tragen müssten. Letztendlich müsste ich diese Mehrkosten über höhere Preise auf meine Abnehmer abwälzen. 

Warum vertritt die Bundesregierung einseitig die Interessen weniger global agierender Agro-Konzerne, die ihre Investitionen nur zum geringen Teil in Deutschland tätigen und kaum Arbeitsplätze hierzulande, sondern insbesondere in Übersee schaffen werden? 

Ich appelliere an Sie, sich die Tragweite der beabsichtigten Novellierung des Gentechnikgesetzes bewusst zu machen und sich mit all Ihren Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass eine umfassende Haftungsregelung zum Schutz des GVO-freien Anbaus verankert wird und das Standortregister in seiner derzeitigen Ausgestaltung erhalten bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

